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Präambel 
 

Die Bedeutung des öffentlichen Raums und die Qualität der gebauten Umwelt für unsere Gesellschaft 

sind unumstritten. Bei großen Bauaufgaben ist es selbstverständlich, dass eben diese Qualität am ehes-

ten mithilfe des Ideen-Wettstreits um die beste Lösung für städtebauliche, architektonische, baulich-

konstruktive oder künstlerische Aufgaben erreicht und erhalten werden kann. Aber auch bei kleineren 

Baumaßnahmen und beim Bauen im Bestand hat sich diese Form der Vergabe von Planungsleistungen 

bewährt.  

 

Alle Regeln für derartige Wettbewerbe in Deutschland beruhen auf bereits 1867 definierten elementaren 

Grundsätzen und Prinzipien. Diese Grundsätze haben bis heute ihre Gültigkeit:  

 

• Die Gleichbehandlung aller Teilnehmer im Wettbewerb, auch im Bewerbungsverfahren 

• Die klare und eindeutige Aufgabenstellung 

• Das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis 

• Das kompetente Preisgericht 

• Die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge 

• Das Auftragsversprechen 

 

Wettbewerbe nach Regeln, die auf diesen Grundsätzen basieren, bieten ein Zeit und Kosten sparendes 

Planungs- und Vergabeinstrument. Wettbewerbe erlauben es den Auftraggebern, in einem klar struktu-

rierten, transparenten Verfahren den geeigneten Auftragnehmer zu finden. Auftraggeber und Auftrag-

nehmer finden auf faire und partnerschaftliche Weise zueinander. Wettbewerbe fordern im wetteifernden 

Vergleich die schöpferischen Kräfte heraus und fördern innovative Lösungen.  

 

Zukunftsgerechte Qualität des Bauens und Modernisierens entwickelt sich insbesondere über qualifizier-

te Wettbewerbe. Dabei sind sowohl die ästhetische, technische, funktionale, ökologische und soziokul-

turelle wie auch die wirtschaftliche Qualität von Neubauten und zu modernisierenden Gebäuden sowie 

von städtebaulichen und Infrastruktur- Entwürfen gemeint. Wettbewerbe dienen nicht nur der Qualitäts-

findung, sie sind auch ein hervorragendes Instrument der öffentlichen Vermittlung von Architektur und 

Baukultur. 
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§ 1 Grundsätze 
 

(1) Definition 

 

Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber einen Plan oder eine Pla-

nung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilungen er-

folgt.  

 

Wettbewerbe können sich insbesondere auf folgende Aufgabenfelder erstrecken und sollen in geeigne-

ten Fällen interdisziplinär angelegt sein: 

• Städtebau, Stadtplanung, Stadtentwicklung 

• Landschafts- und Freiraumplanung 

• Planung von Gebäuden und Innenräumen 

• Planung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 

• technische Fachplanungen 

 

Diese Richtlinien können auch für Wettbewerbe im Bereich Kunst und Design Anwendung finden.  

 

Wettbewerbe können sich sowohl auf Neuplanungen als auch auf Planungen im Bestand beziehen.  

 

(2) Ziele des Wettbewerbs 

 

Wettbewerbe zielen darauf, alternative Ideen und optimierte Konzepte für die Lösung von Planungsauf-

gaben und den geeigneten Auftragnehmer für die weitere Planung zu finden. Sie können auch auf die 

Lösung konzeptioneller Aufgaben zielen. Wettbewerbe dienen insbesondere dazu, die Qualität des Pla-

nens, Bauens und der Umwelt zu fördern, und leisten einen wichtigen Beitrag zur Baukultur.  

 

(3) Gleichbehandlung 

 

Die Bewerber werden beim Zugang zum Wettbewerb und im Verfahren gleich behandelt. Für alle Teil-

nehmer gelten die gleichen Bedingungen und Fristen. Ihnen werden die gleichen Informationen jeweils 

zum gleichen Zeitpunkt übermittelt. 

 

(4) Anonymität 

 

Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur Entscheidung des Preisgerichts anonym, bei mehrphasigen 

Wettbewerben bis zum Abschluss des gesamten Verfahrens.  

 

(5) Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger  

Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sollen angemessen beteiligt werden. 
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§ 2 Wettbewerbsbeteiligte 
 

(1) Auslober 

 

Auslober sind öffentliche oder private Auftraggeber, die zur Lösung einer Aufgabe einen Wettbewerb 

ausschreiben. Der Auslober definiert die Aufgabe, lobt den Wettbewerb aus, bestimmt die Verfahrensart 

und beruft das Preisgericht. 

 

(2) Teilnehmer 

 

Teilnehmer sind natürliche oder juristische Personen, die den Anforderungen an die Teilnahme genügen. 

 

(3) Preisgericht 

 

Das Preisgericht ist unabhängiger Berater des Auslobers. Es sollte bei der Vorbereitung und Auslobung 

des Wettbewerbs, z.B. im Rahmen einer Preisrichtervorbesprechung, mitwirken. Das Preisgericht ent-

scheidet über die Wettbewerbsarbeiten. 

 

(4) Weitere Beteiligte 

 

Wettbewerbsbetreuer nehmen die Interessen des Auslobers wahr. Sie wirken bei der Erstellung der Aus-

lobung, bei der Organisation und Durchführung des Verfahrens mit und übernehmen in der Regel die 

Vorprüfung. Sie haben die Qualifikation der Teilnehmer. Fachkundige Auslober können die Wettbe-

werbsbetreuung auch selbst erbringen.  

 

Sachverständige sind anerkannte Fachleute ihres Fachgebietes. Der Auslober kann sie zur Beratung bei 

der Vorbereitung des Wettbewerbs, bei der Vorprüfung und im Preisgericht hinzuziehen.  

 

Architekten- und Ingenieurkammern wirken vor, während und nach einem Wettbewerb beratend mit; sie 

registrieren den Wettbewerb. Mit der Registrierung wird bestätigt, dass die Auslobungsbedingungen 

dieser Richtlinie entsprechen. 

 

 

§ 3 Wettbewerbsarten und -verfahren 
 

(1) Offener Wettbewerb 

 

Auslober schreiben den Wettbewerb öffentlich aus. Interessierte Fachleute, welche die fachlichen und 

persönlichen Anforderungen an die Teilnahme erfüllen, können einen Lösungsvorschlag einreichen. 

Private Auslober können den Teilnehmerkreis einschränken (z.B. regional). 
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(2) Nichtoffener Wettbewerb 

 

Auslober fordern interessierte Fachleute öffentlich zur Bewerbung auf. In der Wettbewerbsbekanntma-

chung bzw. der Aufforderung zur Bewerbung sind die angestrebte Zahl an Teilnehmern, die vorzulegen-

den Nachweise, das zur Auswahl der Teilnehmer angewandte Verfahren sowie ggf. die Namen bereits 

ausgewählter Teilnehmer anzugeben. Die Teilnehmerzahl soll der Größe und Bedeutung der Wettbe-

werbsaufgabe angemessen sein. Auslober wählen die Teilnehmer anhand eindeutiger, nicht diskriminie-

render und in der Regel aufgabenbezogener qualitativer Kriterien aus dem Kreis der Bewerber aus. Ist die 

Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend diesen Kriterien zu hoch, kann die Aus-

wahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Los getroffen werden. Private Auslober*) können die Teil-

nehmer auch direkt oder durch Los bestimmen. Bei Nichtoffenen Wettbewerben werden die ausgewähl-

ten Teilnehmer in der Regel namentlich in der Auslobung aufgeführt. 

 

(3) Zweiphasiges Verfahren 

 

Offene und Nichtoffene Wettbewerbe können auch in zwei Phasen nach folgenden Maßgaben durchge-

führt werden: 

 

1. Phase: 

 

• die Teilnahme steht allen teilnahmeberechtigten Personen offen; 

• Beschränkung auf grundsätzliche Lösungsansätze; 

• die Teilnehmer für die 2. Phase werden nach Beurteilung der Lösungsansätze durch das Preisgericht 

ausgewählt. 

 

2. Phase: 

 

• die Zahl der Teilnehmer muss der Bedeutung der Wettbewerbsaufgabe angemessen sein; 

• die Besetzung des Preisgerichts bleibt unverändert. 

 

(4) Kooperatives Verfahren 

 

Wenn eine Aufgabe oder ihre Ziele vom Auslober nicht eindeutig definiert werden können, z.B. bei städ-

tebaulichen Aufgaben, kann er das kooperative Verfahren wählen. Besonderes Kennzeichen ist die 

schrittweise Annäherung an Aufgabe und Ziele in einem Meinungsaustausch zwischen den Beteiligten. 

Dabei müssen alle Teilnehmer auf dem gleichen Informationsstand gehalten werden. Die Anonymität 

nach § 1 kann ausnahmsweise, z.B. zur Präsentation von Zwischen- und Endergebnissen, aufgehoben 

werden. Bei Wettbewerben der öffentlichen Auslober im Anwendungsbereich der VOF ist das Kooperative 

Verfahren nicht anzuwenden. 
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§ 4 Wettbewerbsteilnahme 
 

(1) Anforderungen an die Teilnahme 

 

Die Teilnahmebedingungen leiten sich aus der Aufgabe und der dafür erforderlichen beruflichen Qualifi-

kation ab.  

 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen, welche die in der Auslobung geforderten 

fachlichen Anforderungen sowie die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.  

 

Bei natürlichen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn sie die in der Auslobung ge-

nannte Berufsbezeichnung führen dürfen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen 

erfüllt, wenn der satzungsgemäße Geschäftszweck Planungsleistungen sind, die der Wettbewerbsaufga-

be entsprechen. Außerdem müssen der zu benennende bevollmächtigte Vertreter und der Verfasser der 

Wettbewerbsarbeit die fachlichen Anforderungen, die an natürliche Personen gestellt werden, erfüllen. 

Zusätzliche fachliche Anforderungen können in der Auslobung oder der Aufforderung zur Bewerbung 

gestellt werden.  

 

Arbeitsgemeinschaften natürlicher und juristischer Personen sind teilnahmeberechtigt, wenn jedes Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft teilnahmeberechtigt ist. Jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ist zu 

benennen.  

 

(2) Teilnahmehindernis 

 

Ausgeschlossen von der Teilnahme an Wettbewerben sind Personen, die infolge ihrer Beteiligung an der 

Auslobung oder Durchführung des Wettbewerbes bevorzugt sein oder Einfluss auf die Entscheidung des 

Preisgerichts nehmen können. Das Gleiche gilt für Personen, die sich durch Angehörige oder ihnen wirt-

schaftlich verbundene Personen einen entsprechenden Vorteil oder Einfluss verschaffen können. 

 

 

§ 5 Wettbewerbsdurchführung 
 

(1) Auslobung 

 

Der Auslober beschreibt in der Auslobung (siehe Anlage I) **) die Aufgabe und die Wettbewerbsbedingun-

gen klar und eindeutig. Er definiert die Anforderungen und die Zielvorstellungen, benennt seine Anre-

gungen und verbindlichen Vorgaben und legt die verlangten Leistungen und die Kriterien zur Beurteilung 

der Entwurfsvorschläge fest.  
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Kolloquien dienen dem Dialog zwischen Auslober und Teilnehmern, zur Klärung von Rückfragen sowie 

der Präzisierung der Aufgabe. Das Protokoll wird Bestandteil der Auslobung. 

 

(2) Wettbewerbsbeiträge 

 

Jeder Teilnehmer reicht nur eine Wettbewerbsarbeit ein. Art und Umfang gehen nicht über das geforderte 

Maß hinaus.  

 

Wettbewerbsarbeiten mit Minderleistungen können vom Preisgericht zugelassen werden, wenn eine 

Beurteilung möglich ist. Mehrleistungen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. 

 

(3) Erklärungen 

 

Die Teilnehmer haben unter Beachtung der Anforderungen an die Anonymität ihre Anschrift sowie die 

Namen von beteiligten Mitarbeitern und Sachverständigen anzugeben; im Falle der Teilnahme von Ge-

sellschaften oder Arbeitsgemeinschaften sind ergänzend der bevollmächtigte Vertreter und Verfasser zu 

benennen.  

 

Die Verfassererklärung ist von den Teilnehmern, bei Gesellschaften/Arbeitsgemeinschaften durch den 

bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen. 

 

 

§ 6 Preisgericht 
 

(1) Zusammensetzung und Qualifikation 

 

Die Mitglieder des Preisgerichts haben ihr Amt persönlich und unabhängig allein nach fachlichen Ge-

sichtspunkten auszuüben.  

 

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen Personen bestehen, die von den Teilnehmern des Wettbewerbs 

unabhängig sind.  

 

Bei Wettbewerben der öffentlichen Auslober*) setzt sich das Preisgericht in der Mehrzahl aus Preisrich-

tern mit der beruflichen Qualifikation der Teilnehmer (Fachpreisrichter) zusammen; hiervon ist die Mehr-

heit unabhängig vom Auslober. Die Zahl der Preisrichter ist ungerade.  

 

Davon abweichend besteht bei Wettbewerben der privaten Auslober*) mindestens die Hälfte der Preis-

richter aus Fachpreisrichtern; hiervon ist die Mehrheit unabhängig vom Auslober.  
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Der Auslober bestimmt die Preisrichter und Stellvertreter. Bei interdisziplinären Wettbewerben ist jede 

Fachrichtung vertreten. Zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit beruft der Auslober eine ausreichende 

Anzahl von Stellvertretern.  

 

Das Preisgericht wählt seinen Vorsitzenden aus dem Kreis der unabhängigen Preisrichter mit der berufli-

chen Qualifikation der Teilnehmer. 

 

(2) Arbeitsweise 

 

Das Preisgericht tagt in der Regel nicht öffentlich. Die Fachpreisrichter müssen während der gesamten 

Preisgerichtssitzung anwesend sein. Bei Ausfall eines Fachpreisrichters beruft das Preisgericht für die 

gesamte weitere Dauer der Preisgerichtssitzung einen stellvertretenden Preisrichter an seine Stelle, der 

während der bisherigen Sitzung des Preisgerichts ständig anwesend war. Die übrigen Preisrichter kön-

nen vorübergehend von ihren Stellvertretern ersetzt werden, wenn sie in den Meinungsbildungsprozess 

eingebunden bleiben. Das Preisgericht entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit. Für Preisrichter 

besteht Abstimmungszwang.  

 

Bei Wettbewerben der privaten Auslober*) hat in Pattsituationen der Vertreter des Auslobers die Ent-

scheidungskompetenz.  

 

Die Preisrichter haben bis zum Beginn der Preisgerichtssitzung keine Kenntnisse von den eingereichten 

Wettbewerbsarbeiten. Das Preisgericht lässt alle Arbeiten zu, die 

 

• den formalen Bedingungen der Auslobung entsprechen, 

• die bindenden Vorgaben der Auslobung erfüllen, 

• in wesentlichen Teilen dem geforderten Leistungsumfang entsprechen, 

• termingerecht eingegangen sind, 

• keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Anonymität erkennen lassen. 

 

Das Preisgericht bewertet die Wettbewerbsarbeiten nach den in der Auslobung bezeichneten Vorgaben 

des Auslobers und den dort bzw. in der Bekanntmachung genannten Entscheidungskriterien. Es wählt 

die Arbeiten aus, die den Anforderungen der Auslobung am besten gerecht werden. Das Preisgericht hat 

die für eine Preisverleihung in Betracht zu ziehenden Arbeiten in ausreichender Zahl schriftlich zu bewer-

ten und eine Rangfolge unter ihnen festzulegen. Es soll eine Empfehlung für die zweckmäßige weitere 

Entwicklung und Bearbeitung der Aufgabe aussprechen. Das Preisgericht erteilt Preise und Anerkennun-

gen auf der Grundlage der Rangfolge der Arbeiten der engeren Wahl. Der Entscheidungsprozess wird 

nachvollziehbar dokumentiert (Protokoll). 
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§ 7 Prämierung 
 

(1) Preise und Anerkennungen 

 

Für die besten Arbeiten werden Preise und gegebenenfalls Anerkennungen ausgelobt.  

 

Preise werden Arbeiten zuerkannt, auf deren Grundlage die Aufgabe realisiert werden kann. Anerken-

nungen werden für bemerkenswerte Teilleistungen vergeben. 

 

(2) Wettbewerbssumme 

 

Für Preise und Anerkennungen stellt der Auslober als verbindlichen Rahmen einen Gesamtbetrag (Wett-

bewerbssumme) zur Verfügung. Die Berechnungsgrundlage der Wettbewerbssumme ist mindestens das 

Honorar, das üblicherweise für die geforderte Wettbewerbsleistung nach der jeweils geltenden Honorar-

ordnung vergütet wird.  

 

Die ausgelobte Wettbewerbssumme ist auszuschöpfen. Die Aufteilung der Wettbewerbssumme kann 

durch einstimmigen Beschluss des Preisgerichts neu festgelegt werden.  

 

Die Höhe der Wettbewerbssumme ist der Bedeutung und Schwierigkeit der Aufgabe und der geforderten 

Leistung angemessen. Ist eine Umsetzung des Projekts von vornherein nicht vorgesehen, wird das Preis-

geld angemessen erhöht.  

 

Die Summe der Preise und Anerkennungen kann teilweise als Aufwandsentschädigung ausgeschüttet 

werden. 

 

 

§ 8 Abschluss des Wettbewerbs 
 

(1) Ergebnis und Öffentlichkeit 

 

Der Auslober informiert die Teilnehmer unverzüglich über das Ergebnis durch Versendung des Protokolls 

der Preisgerichtssitzung. Der Auslober stellt spätestens einen Monat nach der Entscheidung des Preisge-

richts alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten mit Namensangaben der Verfasser unter Auslegung des 

Protokolls öffentlich aus.  

 

Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen Wettbewerbsre-

geln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger sowie sonstige Teilnehmer in der 

Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisgericht ausweislich seines Protokolls nichts anderes 

bestimmt hat. 
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(2) Auftrag 

 

Bei der Umsetzung des Projekts ist einer der Preisträger unter Würdigung der Empfehlung des Preisge-

richts mit den weiteren Planungsleistungen zu beauftragen, sofern kein wichtiger Grund der Beauftra-

gung entgegensteht. Bei interdisziplinären Wettbewerben ist die Arbeitsgemeinschaft zu beauftragen. Im 

Falle einer weiteren Bearbeitung werden durch den Wettbewerb bereits erbrachte Leistungen des Preis-

trägers bis zur Höhe des zuerkannten Preises nicht erneut vergütet, wenn und soweit der Wettbewerbs-

entwurf in seinen wesentlichen Teilen unverändert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.  

 

Art und Umfang der Beauftragung müssen sicherstellen, dass die Qualität des Wettbewerbsentwurfs 

umgesetzt wird. Sie erstreckt sich in der Regel mindestens bis zur abgeschlossenen Ausführungspla-

nung.  

 

Preisrichter, Sachverständige, Wettbewerbsbetreuer/ -vorprüfer und Berater dürfen später keine Pla-

nungsleistungen für die Wettbewerbsaufgabe übernehmen. 

 

(3) Nutzung 

 

Wettbewerbsarbeiten dürfen vom Auslober veröffentlicht werden. Sie dürfen für den vorgesehenen 

Zweck genutzt werden, wenn der Verfasser mit der weiteren Bearbeitung beauftragt ist. Ansonsten 

verbleiben alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bei den Verfassern. Die mit Preisen ausgezeichne-

ten Arbeiten werden Eigentum des Auslobers. Urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützte 

Teillösungen von Wettbewerbsteilnehmern, die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden 

sind, dürfen nur gegen eine angemessene Vergütung genutzt werden.  

 

 

§ 9 Besondere Bestimmungen für öffentliche Auslober 
 

(1) Anzuwendende Vorschriften 

 

Die auf die Durchführung von Wettbewerben anwendbaren Regeln sind den an der Teilnahme am Wettbe-

werb Interessierten mitzuteilen. Bei Wettbewerben sind die Vorschriften der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen (VOF) anzuwenden, sofern der Schwellenwert nach § 2 Nr. 5 der Vergabeverordnung 

erreicht oder überstiegen wird. Hierfür gilt der geschätzte Auftragswert der Dienstleistung, die aus dem 

Auslobungsverfahren hervorgeht, einschließlich der Wettbewerbsprämien und Zahlungen an Bewerber.  

 

Im Anwendungsbereich der VOF können Planungswettbewerbe vor, während oder ohne Verhandlungs-

verfahren ausgelobt werden. 
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(2) Nachprüfung 

 

Bei Wettbewerben im Anwendungsbereich der VOF ist in der Bekanntmachung und in der Auslobung die 

Stelle anzugeben, an die sich der Bewerber zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Bestim-

mungen über Vergabe- und Wettbewerbsverfahren wenden kann. 

 

 

Schlussbestimmungen*) 
… 

 

 

Anlagen**) 
… 

 

 

 

 

 

 
Hinweise zur Anwendung der RPW in Niedersachsen 
 
*) Die RPW wurden vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und vom Nieder-

sächsischen Finanzministerium als Dienstanweisung für eigene Bauvorhaben eingeführt. Die Vor-

schriften für öffentliche Auftraggeber sind daher nur für Maßnahmen des Bundes und des Landes 

Niedersachsen verbindlich.  

 

Anderen öffentlichen Auftraggebern wird die Anwendung der Bestimmungen für die öffentlichen Bau-

herren empfohlen, sie sind hieran ansonsten nur gebunden, sofern sie sich unmittelbar aus dem öf-

fentlichen Vergaberecht ableiten. Es können daher auch folgende Bestimmungen für Private ange-

wendet werden: 

– Auswahl der Teilnehmer direkt oder durch Los gemäß § 3 (2) 

– paritätische Zusammensetzung und Arbeitsweise des Preisgerichts gemäß § 6  

  
**)  Die Architektenkammer Niedersachsen hat zahlreiche Anlagen zur RPW veröffentlicht, die Hinweise 

zur Anwendung, Beispieltexte für Bekanntmachung und Auslobung und Formblätter enthalten. Die 

vom BMVBS zusammen mit der RPW veröffentlichten Anlagen I bis IV wurden in diese Materialien in-

tegriert. Sie haben rein empfehlenden Charakter.  
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Beratung 
 

Die Architektenkammer Niedersachsen berät mit ihrer Geschäftsstelle und dem Ausschuss für Wettbe-

werbs- und Vergabewesen kostenlos interessierte Bauherren in allen Fragen der Auslobung und Durch-

führung eines Architektenwettbewerbs. Unter www.aknds.de � Bauherren � Architektenwettbewerb 

oder direkt bei der Architektenkammer können zudem Informationen und Hilfestellungen zum Thema 

abgerufen werden, z.B.: 

- Hinweise für eine Entscheidung zu Wettbewerbsarten und den beabsichtigen Teilnehmerzahlen 

- Hinweise für die Ausgestaltung von Auswahlverfahren für die Ermittlung der Teilnehmer an nichtof-

fenen Wettbewerben 

- Beispielauslobungen 

- Beispielbekanntmachungen 

- Regelabläufe für Vorprüfung und Preisgerichtssitzung 
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